
Gesamterneuerungswahl der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Uster 
für die Amtsdauer 2026 - 2030 

Publikation der definitiven Wahlvorschläge / Anordnung Urnengang vom 8. März 2026 

Am 12. November 2025 wurden die für die Erneuerungswahl der Evangelisch-reformierten Kirchen-
pflege Uster für die Amtsdauer 2026 – 2030 innert der ersten Frist von 40 Tagen eingereichten gültigen 
Wahlvorschläge publiziert. Nach Ablauf der zweiten Frist zur Einreichung, Änderung oder zum Rückzug 
von Wahlvorschlägen für die Erneuerungswahl der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Uster liegen 
folgende definitiven Wahlvorschläge vor:  

Mitglieder 

Name, Vorname Geb. 
Jahr 

Beruf Wohnort Bisher/ 
neu 

Bickel Matthias 1969 Ing. HTL / MAS Software Engineering Uster bisher 
Dubach Gertrud 1965 Hauswirtschaftslehrerin, Member Care Uster bisher 
Jucker Martin 1960 Maurer-Bauführer Uster neu 
Lütolf Josef 1942 Pensionierter Schulleiter Uster bisher 
Margelisch David 1969 Paralegal, Betriebswirtschafter HF Nänikon bisher 
Mauchle-Wyss Regula 1963 Katechetin, Physiotherapeutin Uster neu 
Merk-Schürch Rahel 1981 BA of Arts Prakt.Theologie IGW Uster bisher 
Oehler Brigitte 1951 Diakonin Riedikon bisher 
Stamm Alex 1955 Pensionierter Kaufmann Nänikon bisher 

Präsidium 

Name, Vorname Geb. 
Jahr 

Beruf Wohnort Bisher/ 
neu 

Dubach Gertrud 1965 Hauswirtschaftslehrerin, Member Care Uster bisher 

Die Kirchenpflege hat an ihrer Sitzung vom 27. August 2025 beschlossen, dass der 1. Wahlgang für die 
Gesamterneuerungswahlen der Kirchenpflege am 8. März 2026, ein allfälliger 2. Wahlgang am 14. Juni 
2026 stattfindet. Gemäss Art. 6 Abs. 2 der Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Uster werden für den 1. Wahlgang gedruckte Wahlzettel verwendet. Diese werden mit 
einer Wahlanleitung versehen sein. Die Wahlberechtigung richtet sich gemäss Art. 20 der Kirchen-
ordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich vom 17. März 2009. 

Gegen diese Anordnung kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet (Fristenlauf 
beginnend am Tage nach der Veröffentlichung), bei der Bezirkskirchenpflege Uster, c/o Melchior Volz, 
Eglishölzliweg 38, 8600 Dübendorf, wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. 

Uster, 3. Dezember 2025 Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Uster 




